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Übersicht über die gefassten Beschlüsse 

TOP Beratungsgegenstand Beschluss 
Nr. 

  Geschäftsordnungsbeschluss   

1 Beschlussvorlagen   

1.1 Bestellung einer/s Schriftführer/in 
Vorlage: V/2023/4067 

  

1.2 Verkehrsgutachten für Geistingen Niederdorf 
Vorlage: V/2023/4124 

  

1.3 Bebauungsplan Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) - Hennef-Mitte, 1. Ände-
rung 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 13a i.V.m. § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat) 
2. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan-Entwurfs 
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 13a i.V.m. § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: V/2023/4119 

  

1.4 Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 01.14 Hennef (Sieg) – 
Siegufer/Frankfurter Straße/Bundesbahn, 1. vereinfachte Änderung 
(Textbebauungsplan); 
Vorlage: V/2023/4106 

  

1.5 Bebauungsplan Nr. 01.20/1 Hennef (Sieg) Ost, 8. Änderung 
1. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwurfes 
2. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13a 
i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: V/2023/4064 

  

1.6 Fahrradfreundliches Hennef - Antrag Bündnis 90 / Die Grünen vom 
07.09.2023 
Vorlage: V/2023/4139 

  

1.7 Künftige Nutzung der Kiesgrube Gemarkung Geistingen, Flur 48, 
Flurstück 82-88,125-126 
Vorlage: F/2023/0367 

  

2 Anfragen   

2.1 Künftige Nutzung der Kiesgrube Gemarkung Geistingen, Flur 48, 
Flurstück 82-88, 125-126 

  

3 Mitteilungen   

3.1 Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien 
Vorlage: M/2023/0850 
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N i e d e r s c h r i f t 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende: 18:54 Uhr 

Ort: Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef 

Einladungsdatum: 07.09.2023 

Nachtragsdatum: 14.09.2023 
 

 

Vorsitzende/r:  

Schriftführer/in: Katja Harperath Marina Schmidt 

Anwesenheitsliste: 
 
stellv. Vorsitzende/r 
Herr Markus Kania CDU    
Ratsmitglieder 
Herr Hans Jürgen Diekmann SPD  Vertreter für Frau Meyer 
Herr Gerhard Dohlen CDU    
Herr Ralf Jung SPD  Vertreter für Frau Fichtner 
Herr Christoph Laudan CDU    
Frau Karin Lemke SPD  Vertreterin für Herrn Her-

chenbach 
Herr Michael Marx FDP    
Herr Dirk Mikolajczak CDU    
Herr Johannes Noppeney Bündnis 90 / Die Grünen
  

  

Herr Sören Schilling CDU  Vertreter für Herrn Offergeld 
Herr Dirk Schönenborn Die Unabhängigen  Vertreter für Herrn Schliefer 
Frau Astrid Stahn Die Fraktion    
Herr Gerald Steinmetz SPD    
Frau Sabine Widmaier Bündnis 90 / Die Grünen
  

  

sachkundige Bürger/innen 
Frau Christa Große Winkelsett CDU    
Herr Lukas Heilmann SPD    
Frau Elke Huhn SPD  Vertreterin für Herrn Brock 
Frau Angelika Müller CDU  Vertreterin für Frau Grüne-

wald 
Herr Peter Munkelt SPD  Vertreter für Herrn Reitz 
Herr Hans-Gerd Pützstück CDU    
Frau Dr. Hedwig Roos-Schumacher CDU    
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Herr Simon Rosen Bündnis 90 / Die Grünen
  

  

Herr Christoph Schlechtriem FDP    
 
 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Frau Ballhorn, Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
Frau Bootz, Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
Herr Dahm, Bürgermeister 
Frau Harperath, Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
Herr Henkel, Bauordnung und Untere Denkmalbehörde 
Herr Krumm, Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
Herr Schüßler, Amt für Stadtplanung und –entwicklung 
Frau Trockfeld, Amt für Steuerungsunterstützung 
Frau Walter, Erster Beigeordneter 
Frau Wittmer, Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
 
 
Gäste: 
Frau Höfer, SLB Architekten und Ingenieure 
Herr Wolff, Planersocietät 
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TOP Beratungsgegenstand Beschluss 

Nr. 

 

  Geschäftsordnungsbeschluss  

   
 Der stellvertretende Vorsitzende Herr Kania eröffnete die Sitzung des Ausschus-

ses für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef (Sieg). Er begrüßte 
die Anwesenden und stellte die Gäste vor. 
 
Er stellte fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Aus-
schuss beschlussfähig sei. Er wies auf die mit dem Nachtrag zusätzlich vorgeleg-
ten Unterlagen hin. 
 
Herr Marx (FDP Fraktion) beantragte die Anfrage TOP 2.1 als ordentlichen Ta-
gesordnungspunkt im öffentlichen Teil zu beraten. Dieser wurde als TOP 1.7 be-
handelt. 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss einstimmig die Tagesordnung in der nun vorliegenden 
Form. 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1 Beschlussvorlagen  

   
  
  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.1 
Bestellung einer/s Schriftführer/in 
Vorlage: V/2023/4067 

 

   
 Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss einstimmig: 
 
Herr Maximilian Rudek wird zum Schriftführer für die Niederschriften des Aus-
schusses für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef (Sieg) be-
stellt. 
 
Im Verhinderungsfall wird er durch Frau Katja Harperath oder Frau Janine Bomm 
vertreten. 
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 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.2 
Verkehrsgutachten für Geistingen Niederdorf 
Vorlage: V/2023/4124 

 

   
 Die Präsentation von Herrn Wolff von der Planersocietät Dortmund zum Verkehrsgutachten 

Geistingen Niederdorf wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Fragen der Ausschussmitglieder wurden beantwortet.  
Die Ausschussmitglieder haben sich darauf verständigt, die Fragen zum Bericht fristgerecht 
einzureichen. Die Verwaltung bittet diese bis zum 31.10.2023 an     Mobilitaet@Hennef.de zu 
schicken. 
 
Hinweis: Die Präsentation, sowie der dazugehörige Bericht, stehen im             Bürger-
Informationssystem zur Verfügung. 
 

 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.3 

Bebauungsplan Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) - Hennef-Mitte, 1. Än-
derung 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 13a 
i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat) 
2. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan-Entwurfs 
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 13a i.V.m. § 
3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: V/2023/4119 

 

   
 Die Präsentation von Frau Höfer von dem Büro SLB Architekten und Ingenieure 

wurde zur Kenntnis genommen. Fragen seitens der Ausschussmitglieder wurden 

beantwortet. 

Die Fragen zum Hochbau und zur Haftung bei Schadensereignissen wie z.B. 

Starkregen werden im weiteren Verfahren geklärt. 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss mehrheitlich bei einer Gegenstimme seitens der Fraktion 

„Die Unabhängigen“ und bei 9 Enthaltungen seitens der CDU-Fraktion: 

 

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) möge beschließen: 

 

1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

1.  zu B1 
mit Schreiben vom 19.06.2023 

mailto:Mobilitaet@Hennef.de
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Stellungnahme: 
Am öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschus-
ses am 05.06.2023 konnte ich leider nicht teilnehmen. Wie Sie wissen, fand fast 
gleichzeitig eine Information des Stadtbetriebes Tiefbau statt. Die Form der ge-
planten Bebauung des Place Le Pecq macht mich betroffen und auch traurig. Von 
den Masterplänen Mobilität, Inklusion Teilhabe habe ich mir eigentlich eine Ver-
besserung erhofft. Barrierefreiheit des Place Le Pecq ist bisher nicht berücksich-
tigt. Die taktilen Leitstreifen zum Generationenhaus, der VHS, des CKI, Zahnarzt, 
Fußpflege, Physio CKI usw. sind kaum auffindbar. Laufend weiter hinzukommen-
de Abstellplätze für Fahrräder/E-Roller erschweren schon jetzt massiv das Errei-
chen der taktilen Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte Menschen. Darauf ha-
be ich schon bereits in den Onlinebefragungen/Mobilität/Inklusion hingewiesen. 
Anregungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit erfolgten mit Mail im Oktober 
2021 an die Stabsstelle Inklusion. Bei den Stadtbegehungen 2022 habe ich auch 
jedes Mal auf diese und andere Probleme hingewiesen. Mit der geplanten Radsta-
tion wird es dann unmöglich, gefahrenlos den Platz zu erreichen und zu queren. 
Stellen Sie sich doch einmal vor, dass viele Radfahrer die Rampe herunter- und 
durch die Unterführung fahren. Gleichzeitig kommen in großer Zahl Benutzer der 
DB und Busse an, gehen, laufen, rennen durch die Unterführung, Menschen mit 
Kinderwagen, Rollatoren, Koffern usw. stehen vor dem Aufzug und verengen da-
mit den Durchgang. Hier ist und kann weder, auch nur ansatzweise, die ange-
strebte Verbesserung der Mobilität für Alle, noch Inklusion berücksichtigt werden. 
Mit dem Bau der Radstation in dieser Form wird Mobilität massiv eingeschränkt 
und noch weiter verschlechtert. Statt Inklusion erfolgt Ausgrenzung. Bitte berück-
sichtigen Sie Verbesserung der Mobilität für Alle, Barrierefreiheit für Inklusion statt 
Ausgrenzung. Leiten Sie bitte das Mail an alle Fraktionen, sowie an die in der An-
gelegenheit noch zuständigen Stellen, Gremien und Ausschüssen weiter. 
 
Abwägung: 
Mit der Herstellung der Fahrradstation ist beabsichtigt, den umweltfreundlichen 
Verkehr zu stärken, ohne dabei Verkehrsteilnehmende auszuschließen oder die 
Barrierefreiheit und Inklusion zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Anhand der 
vorgebrachten Hinweise wird das Projekt daher weiter optimiert, um jegliche Art 
von Beeinträchtigung zu vermeiden. Ein Befahren der Unterführung ist bereits 
derzeit verboten. Durch entsprechende bauliche Maßnahmen sowie die Organisa-
tion der Ein- und Ausfahrten soll dies weiterhin unterbunden werden. Im Pla-
nungsprozess wird hierauf besonderes Augenmerk gelegt. Um im Planungspro-
zess die beste Lösung zu erzielen, wird im Bebauungsplan auf einschränkende 
Festsetzungen verzichtet.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme betrifft das 
Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Hochbau, in dem die Berücksich-
tigung der vorgebrachten Hinweise geprüft wird.  
 
 
zu T1, Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 19.06.2023 
 
Stellungnahme: 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern 
Hinweise auf vermehrte Bombenabwürfe. Ich empfehle eine Überprüfung der zu 
überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefüg-
ten Karte. Die Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag 
auf Kampfmitteluntersuchung. 

http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
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Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Gelän-
deniveau von 1945 abzuschieben.   
  
Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Bohr-
lochdetektion. Beachten Sie in diesem Fall den Leitfaden  auf unserer Internet-
seite.   
  
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage .  
 
Abwägung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Bebauungsplan unter 
Hinweise berücksichtigt. 
 
 
zu T2, Deutsche Telekom Technik GmbH 
mit Schreiben vom 26.06.2023 
 
Stellungnahme: 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tümerin und  

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf fol-
gendes hin: Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der 
Telekom.  

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu 
beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist die 
Verlegung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, 
müssen hierfür bereits ausgebaute Straßen wieder aufgebrochen werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträ-
ger ist es notwendig, dass uns Beginn und Ablauf der Erschließungsanlagen im 
Bebauungsplangebiet der Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL West, PTI 22 
so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
T NL West, PTI 22  

https://url.nrw/kbd-leitfaden
https://url.nrw/kbd-leitfaden
http://url.nrw/kbd-brd
http://url.nrw/kbd-brd
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Innere Kanalstr. 98  

50672 Köln 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versor-
gung des Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bau-
weise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie 
einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 

Abwägung: 
Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise betreffen die 
Ausführungsplanung. Sie werden in den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans unter „Hinweise“ aufgenommen.  
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
zu T3, go.Rheinland GmbH 
mit Schreiben vom 30.06.2023 
 
Stellungnahme: 
Der Zweckverband go.Rheinland (ehemals Nahverkehr Rheinland (NVR)) ist Auf-
gabenträger für den Schienenpersonennahverkehr und fördert Investitionen in den 
ÖPNV bzw. SPNV und wirkt in Abstimmung mit seinen Mitgliedern auf eine inte-
grierte Verkehrsgestaltung im ÖPNV hin. 
Zu dem Bebauungsplan Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) nehmen wir wie folgt Stellung:  
go.Rheinland möchte im Zuge der Planungen einer Fahrradstation in Hennef-Mitte 
gerne den Hinweis geben, dass go.Rheinland mit radbox.nrw ein verbandweites 
Buchungs- und Zugangssystem für alle verschließbaren und elektronisch buchba-
ren Fahrradabstellanlagen bietet (dies beinhaltet auch Radstationen und (vollau-
tomatische) Fahrradparkhäuser). Der Anschluss an radbox.nrw ist bei Inan-
spruchnahme einer Förderung über go.Rheinland verpflichtend. Weitere Informa-
tionen zu Anschlussmöglichkeiten und Kontaktdaten für weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.gorheinland.com/radbox.  
 
Abwägung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme 
vorgebrachten Hinweise sind für die planungsrechtlichen Festsetzungen nicht 
relevant. Die Berücksichtigung der Hinweise wird im Rahmen der Realisierung des 
Bauvorhabens geprüft.  
 
 
zu T4, Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische 
Kreisent-wicklung 
mit Schreiben vom 04.07.2023 
 
Stellungnahme: 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen)   
Der Planbereich ist in der Starkregenhinweiskarte NRW vollständig als durch 
Starkregenüberflutungen gefährdeter Bereich ausgewiesen. In dem Bereich ist für 
ein seltenes Ereignis mit Wasserhöhen von 0,1 m bis zu 0,5 m zu rechnen, bei 
extremen Ereignissen örtlich auch bis zu 1,0 m. Dies kann, zum einen zur Überflu-
tung der geplanten Radstation und dem Fahrradparkhaus führen, und zum ande-
ren die bestehende Überflutungssituation in der Bahnunterführung und im Bahn-
hofsbereich verschärfen.  
Zum Schutz von Leben und Gesundheit und zur Vermeidung erheblicher Sach-

https://mail.stadt-hennef.de/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzAwPCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7ZTczYzdjZGAzYDMzZWNjMTQ2YzMxNjYzYmQ0MzRiYjQ0Nj5lYDU3ZCByOzcwPj43ND82Pjcgd29iOzUzU0VvYExoNjc3MTI3KzUzU0VvYEx2Njc3MTI3IHRldnI7ZGNyY29qb2FzaGEoZGdzamNvcnZqZ2hzaGFGbmNoaGNgKGJjIGU7Mj8gbmJqOzY=&url=http%3a%2f%2fwww.gorheinland.com%2fradbox
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schäden ist dies bei der weiteren Planung zu berücksichtigen (§ 1 (6) BauGB, § 5 
(2) WHG). 

 

Abwägung: 
Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch das Vorha-
ben werden keine zusätzlichen Flächen versiegelt, die die Überflutungssituation 
verschärfen. Durch die Dachbegrünung werden Niederschläge zeitverzögert ab-
gegeben, wodurch die Entwässerungssysteme entlastet werden und die Hoch-
wassergefahr dadurch gemindert wird. Durch die Tiefgarage mit Fahrradstellplät-
zen entsteht in Extremfällen zusätzlicher Ausweichraum. Dabei ist durch bauliche 
und technische Maßnahmen sicherzustellen, dass keine Gefahr für Leben und 
Gesundheit sowie Sachschäden entstehen. 
 
Die Gefahr durch extreme Starkregenereignisse mit Überflutungen bis zu 1,0 m 
wurde erkannt. Es wird empfohlen, technische Maßnahmen wie eine hochwasser-
angepasste Bauweise und bauliche Schutzmaßnahmen (Objektschutz durch Ver-
hinderung und Verzögerung von Überflutungen in Gebäuden durch Kantenstei-
ne/Mauern um die vorgesehenen Rampen, hochwassersichere Zugangssysteme, 
Gefälle vom Gebäude und den Zugängen) zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
eine Gefahr für Leben und Gesundheit ausgeschlossen wird und  Sachschäden 
durch Starkregen und Überflutungen an Gebäude und Tiefgarage nicht entstehen 
bzw. so gering wie möglich gehalten werden. Konkrete Lösungen werden im 
Rahmen der Planung erarbeitet. Festsetzungen von exakt vorgegebenen Sockel- 
oder Fußbodenhöhen zur Sicherstellung des Überflutungsschutzes sollen zuguns-
ten einer möglichst freien Planung und Lösungsoffenheit nicht vorgegeben wer-
den. Zudem muss im Rahmen der Planung die Vereinbarkeit von Überflutungs-
schutzmaßnahmen und komfortabler, möglichst stufenfreier und höhengleicher 
Nutzbarkeit des Gebäudes im Sinne der Barrierefreiheit und des Komforts für 
Radfahrende berücksichtigt werden. Hinweise zu baulichen Schutzmaßnamen 
sollten in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen wer-
den. Im Untergeschoss sind lediglich Fahrradabstellplätze vorgesehen. Ein länge-
rer Aufenthalt von Personen sowie ein umfangreicher Innenausbau, welche das 
Risiko von Sachschäden bzw. Gefährdungspotenzial für Leben und Gesundheit im 
Überflutungsfall begünstigen würden, sind nicht vorgesehen.  Im Bebauungsplan 
erfolgt die Festsetzung einer Dachbegrünung um so den Abfluss des Nieder-
schlagswassers zu drosseln bzw. einen Retentionsraum zu schaffen.  
 
Stellungnahme: 
Grundwasserschutz  
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Nähe zur Sieg mit Grundwasser-
schwankungen und teilweise hohen Grundwasserständen sowie dem Anfall von 
Grund- und Schichtenwasser zu rechnen ist.  
Dies sollte insbesondere bei Hochbaumaßnahmen mit Keller und hier insbesonde-
re bei der Fahrrad-Tiefgarage beachtet und durch gutachterliche Vorgaben unter-
stützt werden.  
Eine Entwässerung von Baugruben bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Der 
Antrag ist rechtzeitig bei der Unteren Wasserbehörde, Amt für Umwelt- und Natur-
schutz einzureichen. Mit den Baumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn 
dem Bauherrn der entsprechende wasserrechtliche Bescheid vorliegt. 
 
Abwägung: 
Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise betreffen die Planungsphase. 
Ein aktuelles Baugrundgutachten bestätigt die Stellungnahme. Sie werden in den 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans unter „Hinweise“ aufgenommen 
und im Rahmen der Planung durch eine entsprechende Bauweise und 
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Baukonstruktion berücksichtigt.  
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Stellungnahme: 
Trinkwasserschutz / Wasserschutzgebiet  
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III A (im Genehmigungsver-
fahren) des Wasserschutzgebietes im Einzugsgebiet der Grundwassergewin-
nungsanlage des Wahnbachtalsperrenverbandes im Siegbogen bei Hennef.  
Es besteht die Möglichkeit, dass die Bezirksregierung Köln in Zukunft das Was-
serschutzgebiet im Siegbogen bei Hennef auf das Plangebiet erweitert. Auf dann 
ggf. geltende, weitergehende Anforderungen wird hingewiesen. 

 

Abwägung: 
Mit dem geplanten Vorhaben wird auch bei Erweiterung des Wasserschutzgebiets 
im Siegbogen bei Hennef nach derzeitigem Kenntnisstand der beabsichtigten Ein-
stufung des Plangebiets in Wasserschutzzone III A sowie den damit verbundenen 
Anforderungen voraussichtlich nicht gegen die Wasserschutzgebietsverordnung 
der Wahnbachtalsperre verstoßen. Ggf. wird das Vorhaben aufgrund der Errich-
tung oder Erweiterung von Abwasseranlagen sowie aufgrund von erforderlichen 
Grabungen für das Herstellen der Baugrube sowie das Bauen von Verkehrsanla-
gen als genehmigungspflichtig eingestuft. Durch das Vorhaben werden jedoch 
keine Maßnahmen ausgelöst, die gemäß der Verordnung verboten sind. Damit ist 
davon auszugehen, dass das Vorhaben mit der Wasserschutzgebietsverordnung 
vereinbar ist. Ein Hinweis zur Überprüfung der Genehmigungspflicht wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Die Genehmigung und weitere Beteiligung erfol-
gen im Rahmen der Baugenehmigung im Nachgang zum Bebauungsplan.  
 

Stellungnahme: 
Natur- und Landschaftsschutz  
Hinweis zu Vogelschlag an Gebäuden  
Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden wer-
den. Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und 
Spiegelungen liegen in der Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksa-
mer Markierungen und Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglas-
ten Gebäudekanten, Fußgängerbrücken/ -durchgängen, transparenten Balkonge-
ländern und Wintergärten.  
 
Hinweis zu Lichtemissionen  
Notwendige Beleuchtungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie von bau-
lichen Anlagen sollen technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln 
versehen und betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor 
vermeidbaren nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind. 
Beleuchtungsplanungen für den öffentlichen Raum sollen Aussagen zur Beleuch-
tungsstärke, Leuchtdichte, beleuchteter Fläche, Abstrahlungsgeometrie, zum 
Farbspektrum und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungsstärke treffen. Weitere 
Informationen können der LANUV-Info 42 (2018): „Künstliche Außenbeleuchtung - 
Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ entnom-
men werden.  
Vorsorglich wird auf das zum 1.3.2022 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz der 
Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften 

(BNatSchGuaÄndG)“ mit der Vorschrift „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nach-
teiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ - § 41a BNatSchG - hingewiesen. Die-
se Vorschrift tritt zwar erst nach Erlass einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4d 
BNatSchG durch das zuständige Bundesministerium in Kraft, sollte aber bereits 
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bei aktuellen Planungen berücksichtigt werden. 

 

Abwägung: 
Die Hinweise zu Vogelschlag an Gebäuden und Lichtemissionen werden in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans als Hinweis aufgenommen. 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Stellungnahme: 
Abfallwirtschaft  
Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges 
oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist 
ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz – Sachgebiet „Gewerbliche 
Abfallwirtschaft“ – anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder 
die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise zu den Entsorgungswegen des abzufahrenden Bodenaushubs und 
zum Einbau von Recyclingbaustoffen werden in den textlichen Teil des Bebau-
ungsplans als Hinweis aufgenommen. 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
  
Stellungnahme: 
Altlasten  
Für den Bereich der geplanten 1. Änderung werden in der Begründung vier Alt-
standorte als „Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind“ beschrieben. Im Plangebiet befinden sich jedoch lediglich folgenden 
Altstandorte (siehe beigefügter Lageplan):  

- 5209/1138-0  

- 5209/1261-0  
 
Bei beiden Altstandorten wurde im Rahmen von umwelttechnischen Untersuchun-
gen Ende der 1990er Jahre, bzw. Anfang der 2000er Jahre eine Gefährdung für 
das Grundwasser durch Mineralölkohlenwasserstoffe über den Wirkungspfad Bo-
den-Grundwasser festgestellt. Zudem wurden Bodenauffüllungen, die überwie-
gend aus Bodenmaterial mit Beimengungen von Aschen, Schlacken, Gleisschotter 
und Bauschutt bestanden, erbohrt.  
Im Jahr 2001 wurden für die beiden Altstandorte zusammenhängende Sanie-
rungsmaßnahmen in Form von Bodenaustausch für die mit Mineralölkohlenwas-
serstoffen belasteten Bodenzonen durchgeführt. Nach Abschluss der Aushubar-
beiten wurden die Sanierungsgruben wieder mit RCL-Material verfüllt (Gutachterli-
cher Bericht zur Sanierungsbegleitung: Dr. Tillmanns & Partner GmbH vom 
13.10.2001). 

Im Altlasten- und Hinweisflächenkataster des Rhein-Sieg-Kreises werden die bei-
den Altstandorte mit dem Flächenstatus „Sanierte Fläche: gesichert / teildekonta-
miniert / nur für bestimmte Nutzung“ geführt, d.h. die Altstandorte sind nur nach-
richtlich erfasst.  
Ob die Altstandorte gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu kennzeichnen sind und ob 
im Zuge der Realisierung der Planung weitere Bodensanierungsmaßnahmen er-
forderlich werden, kann erst nach Vorlage der in Kapitel 3.4.1 der Begründung 
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angekündigten weiterführenden Untersuchungen zur Altlastensituation beurteilt 
werden. Es wird angeregt das Untersuchungsprogramm im Vorfeld mit dem 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, Grundwasser- und Boden-
schutz abzustimmen. 

 

Abwägung: 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan wurde ein vertiefen-
des Baugrundgutachten mit abfallrechtlicher Bewertung zu den Aushubböden 
(Stand 22.06.2023) für das betroffene Plangebiet erstellt und mit dem Rhein-Sieg-
Kreis abgestimmt. Gemäß dieser Abstimmung kann aufgrund der Untersuchungen 
grob abgeschätzt werden, ob bei Umsetzung des Planvorhabens mit Gefährdun-
gen über die zu betrachtenden Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser zu rechnen ist. Die Bodenuntersuchungen zeigen, dass im Bereich 
des Plangebietes flächendeckend Auffüllungsböden vorhanden sind. Die chemi-
schen Analysen zur Abfalldeklaration zeigen keine Hinweise auf mögliche Gefähr-
dungen. 
 

Weitere Untersuchungen zur Altlastensituation werden daher nicht erforderlich. 
Folgender Hinweis soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden: „Im 
Bereich der geplanten unversiegelten Flächen ist eine mindestens 30 cm mächti-
ge Oberbodenschicht aufzubringen, die die Vorsorgewerte der Anlage 1, Tabellen 
1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einhält.“ 

 

Auf eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB kann gemäß 
Abstimmung mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz, Grundwasser- und Bo-
denschutz des Rhein-Sieg-Kreises verzichtet werden. 

 

Der Anregung wird entsprochen. 
 

Stellungnahme: 
Erneuerbare Energien  
Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll gem. § 1 a Abs. 5 BauGB sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 
die der Anpassung an dem Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie berücksichtigt werden.  
Es wird begrüßt, dass die Begründung die Festsetzung von Dachflächenbegrü-
nung in Kombination mit Photovoltaik erläutert. Es wird angeregt, dies in den 
textlichen Festsetzungen verbindlich festzulegen.  
Laut Auskunft des Solardachkatasters des Rhein-Sieg-Kreises besitzt das ent-
sprechende Plangebiet ein solarenergetisches Flächenpotential bei Solarthermie 
von 4021-4080 kWh/m²/a sowie bei Photovoltaik von 1006-1021 kWh/m²/a. 

 

Abwägung: 
Der Inhalt der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises, Referat 
Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung, zum Punkt „Erneuerbare 
Energien“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
  
zu T5, Eisenbahn-Bundesamt 
mit Schreiben vom 06.07.2023 
 
Stellungnahme: 
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Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die 
Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der 
Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur 
Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des 
Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Flurstücke von Bahnbetriebszwecken freigestellt 
sind. Andernfalls unterfällt das Flurstück dem eisenbahnrechtlichen Fachpla-
nungsvorbehalt nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) sowie dem 
Fachplanungsvorrang nach § 38 Baugesetzbuch (BauGB). Auskunft über die 
Zweckbestimmung der o.g. Fläche erteilt die DB Services Immobilien GmbH in 
Köln. 
 

Hinsichtlich der Grenzbebauung sind u.a. die Vorschriften des § 6 BauO NRW zu 

beachten. 

 

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der 
Infrastrukturbetreiberin DB Netz AG als Trägerin öffentlicher Belange empfohlen. 
Denn das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus 
Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. Abschließend stelle ich fest, 
dass aktuelle zulassungsrechtliche und raumbedeutsame Planungen der Eisen-
bahnen des Bundes im betroffenen Bereich, die über bereits festgestellte Planun-
gen hinausgehen und mit Ihrer Planung unmittelbar kollidieren könnten, hier nicht 
bekannt sind. Hierzu sollte sich ggf. ebenfalls auch die DB Netz AG äußern. 
 
Die folgenden Hinweise bitte ich zu berücksichtigen: 

• Ansprüche gegen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die sich durch Im-
missionen aus dem Eisenbahnbetrieb auf planfestgestellten und baulich 
nicht geänderten Verkehrsanlagen begründen, sind ausgeschlossen. Für 
einen ausreichenden Schutz vor Lärm und Erschütterungen aus dem Ei-
senbahnbetrieb hat der Planungsträger, der ein Bauvorhaben in der Nach-
barschaft von Eisenbahnbetriebsanlagen durchzuführen beabsichtigt, 
selbst zu sorgen. 

• Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanla-
gen ist zum Schutz der Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahn-
betriebs das Einhalten von Sicherheitsabständen zwingend vorgeschrie-
ben. Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbe-
reich und den Sicherheitsraum der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO un-
zulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich 
und dauerhaft auszuschließen. 

• Die infrastrukturellen Belange sowie die spezifisch vorliegenden Sicher-
heitsabstände für Bauten nahe der Bahn, Lagerung von Baumaterialien, 
den notwendigen Arbeitsraum für Instandsetzungsarbeiten der Bahnanla-
gen, Abstand und Art von Neuanpflanzungen im Nachbarbereich, Beleuch-
tung, Entwässerung, etc., sind von der Infrastrukturbetreiberin, bzw. von 
der DB Immobilien anzugeben. 

 

Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein gewolltes oder ungewolltes 
Hineingelangen in den Gefahrenbereich und Sicherheitsraum der Bahnanlagen ist 
durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Entsprechende Hinweise und Maßnah-
men, um dies auch während der Baumaßnahme sicherzustellen, wird im Rahmen 
der Ausführung berücksichtigt. Die Stellungnahme der DB AG – DB Immobilien 
liegt ebenfalls vor und wird entsprechend berücksichtigt. 
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zu T6, DB AG – DB Immobilien 
mit Schreiben vom 04.08.2023 
 
Stellungnahme: 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und Station & 
Service GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme: 

 

Unsererseits bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, 
wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:  

 

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entste-
hen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funken-
flug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 
führen können. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- 
oder Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend gemacht 
werden, da die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. Spätere Nut-
zer der Flächen sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf die Beeinflus-
sungsgefahr hinzuweisen 

• Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über 
Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche 
Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zuge-
stimmt werden. Hier ist zwingend eine gesicherte Entwässerung vorzuse-
hen, damit das Wasser nicht auf Bahngelände geleitet wird.  

• Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe 
der Bahn (zum Beispiel Beleuchtungen von Parkplätzen, Leuchtwerbung 
aller Art, etc.) ist darauf zu achten, dass Blendungen der Triebfahrzeugfüh-
rer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäu-
schungen von Signalbildern nicht vorkommen.  

• Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) 
Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahn-
betriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken 
verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Über-
schwenkbegrenzung sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller 
bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Das Aufstellen eines Kranes hat 
auf der gleisabgewandten Seite oder in Absprache zu erfolgen.   

• Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt 
und bedarf daher im Einzelfall einer Genehmigung. Auch dürfen hier keine 
Geräte oder Materialien gelagert werden. Bei notwendiger Betretung für 
die Bauausführung muss der Bauherr bei der DB Netz AG rechtzeitig einen 
schriftlichen Antrag stellen.   

• Die Abstandsflächen gemäß LBO (z.B. § 6 BauO NRW usw.) sowie sonsti-
ge baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.   

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von 
DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger 
Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Die entspre-
chende Kabelabfrage der DB Kommunikationstechnik GmbH ist dem 
Schreiben beigefügt.   

• Die Station&Service GmbH begrüßt die Idee der Radstation. Über geeigne-
te Wegweiser würden wir uns bei der Planung freuen. Auch Sharing-
Mobilität sollte hier wenn möglich berücksichtigt werden.  
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• Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind 
uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Be-
dingungen und Auflagen vor.   

 

Abwägung: 
Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und betreffen die Ausführungsplanung. Sie werden in den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans unter „Hinweise“ aufgenommen. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens erfolgt eine erneute Beteiligung der DB AG. 
  
Der Anregung wird entsprochen. 
 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnah-
men keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 

- PLEdoc GmbH 

- Amprion GmbH 

-Wahnbachtalsperrenverband 

-DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

-Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 

-Einzelhandelsverband Bonn – Rhein-Sieg – Euskirchen 

-RSAG AöR 

 

2. Dem vorgestellten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) – 

Hennef-Mitte, 1. Änderung wird zugestimmt. 

 

3. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221), wird der Entwurf des Be-

bauungsplans Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) – Hennef-Mitte, 1. Änderung mit 

Text und Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-

benbereich durch die Planung berührt werden kann, werden gem. § 13a 

i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt und zur Stellungnahme zu 

Planentwurf und Begründung innerhalb eines Monats aufgefordert. 

 
 
 
 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.4 

Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 01.14 Hennef 
(Sieg) – Siegufer/Frankfurter Straße/Bundesbahn, 1. vereinfach-
te Änderung (Textbebauungsplan); 
Vorlage: V/2023/4106 

 

   
 Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen empfahl einstimmig, der Rat 

der Stadt Hennef (Sieg) möge beschließen: 
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Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt, dass die Veränderungssperre zum 
Bebauungsplan Nr. 01.14 Hennef (Sieg) – Siegufer/Frankfurter Straße/ Bundes-
bahn, 1. vereinfachte Änderung (Textbebauungsplan) gem. § 10 Abs. 3 BauGB i. 
V. m. § 214 Abs. 4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 28.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 221) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) im Rahmen des ergänzenden Verfahrens rückwir-
kend zum 31.12.2022 in Kraft tritt. 
 
 
 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.5 

Bebauungsplan Nr. 01.20/1 Hennef (Sieg) Ost, 8. Änderung 
1. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwur-
fes 
2. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: V/2023/4064 

 

   
 Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss einstimmig: 

1. Dem vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurf wird zugestimmt. 

2. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Be-

teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange auf Grundlage des vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurfes durch-

geführt. 

 
 
 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.6 
Fahrradfreundliches Hennef - Antrag Bündnis 90 / Die Grünen 
vom 07.09.2023 
Vorlage: V/2023/4139 

 

   
 Der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen seitens der Fraktion 

„Bündnis 90/Die Grünen“ und seitens der Fraktion „Die Fraktion“:  

 

Dem Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ wird nicht gefolgt. 
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 Abstimmungsergebnis:   
  
  

1.7 
Künftige Nutzung der Kiesgrube Gemarkung Geistingen, Flur 
48, Flurstück 82-88,125-126 
Vorlage: F/2023/0367 

 

   
 Die schriftlichen Ausführungen zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 29.05.2023 

wurden zur Kenntnis genommen. 
Frau Wittmer erläuterte den Sachstand zu dem Entwicklungsinteresse und ordne-
te dieses planungsrechtlich ein. 
 
Frau Widmeier (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich zu Auflagen im 
Genehmigungsverfahren nach Stilllegung der bestehenden Kiesgrube. 
 
Es liegt eine Rekultivierungsverpflichtung im Plangebiet vor. 
Unter anderem sollen z.B. die Vegetationsmosaiks aus Magerrasen entwickelt und 
Kleingewässer angelegt werden.  
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

2 Anfragen  

   
 Die Anfragen im öffentlichen Teil wurden von der Verwaltung beantwortet. 

 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

2.1 
Künftige Nutzung der Kiesgrube Gemarkung Geistingen, Flur 
48, Flurstück 82-88, 125-126 

 

   
 Diese Anfrage wurde als TOP 1.7 in die Tagesordnung als ordentlicher Tagesord-

nungspunkt aufgenommen und behandelt. 
 
Im öffentlichen Sitzungsteil lagen keine weiteren Mitteilungen vor. 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  

3 Mitteilungen  
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 Abstimmungsergebnis:   
  
  

3.1 
Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien 
Vorlage: M/2023/0850 

 

   
 Die Mitteilung zur Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Im öffentlichen Sitzungsteil lagen keine weiteren Mitteilungen vor. 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:   
  
  
 
 
 
 
 Katja Harperath Marina Schmidt 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 
 
 
  
Beigeordneter  
 
 


	BM_GRTEXT
	BM_SIDAT
	Tagesordnung
	BM_TEXT1
	Partei
	Anwesenheit
	BM_TEXT2
	Beschlussnummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	BeschlussK
	Zu

